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Zwischen



     

(AG)


und



     
(AN)

1
Gegenstand des Vertrages:

     
1.1  Der Auftraggeber (AG) überträgt dem Auftragnehmer (AN) die Ausführung folgender Leistungen:

1.2  Vertragsbestandteil werden

1.2.1  das Leistungsverzeichnis vom      , Anlage Nr. - / -,bzw., die Leistungsbeschreibung nach Maßgabe des vom AN verbindlich abgegebenen Angebotes vom      , Anlage Nr.,- / -,
1.2.2  die „Besonderen Vertragsbedingungen“ (siehe BVB)

1.2.3  die VOB - Teil B und C in der bei Vertragsunterzeichnung gültigen Fassung - sowie das BGB, das jedoch nur subsidär gilt

1.2.4  Auf Anforderung werden die VOB - Teile B und C - nämlich die einschlägige gewerkspezifische Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - in Kopie zur Verfügung gestellt.


2
Vergütung1)
2.1  Die Vergütung richtet sich nach den vertraglichen Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses vom      bzw. Des Angebotes vom      , den tatsächlich durch Aufmaß festzustellenden ausgeführten Leistungen und der gesetzlichen Umsatzsteuer.2)
2.2  Als Vergütung für sämtliche in Ziff. 1 genannten Leistungen wird eine Pauschale von DM - / - zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer2) vereinbart.

3
Verbindliche Ausführungsfristen
- / -
- / -
3.1  
Beginn der Ausführungsarbeiten am

Zwischenfrist


Endtermin

- / -
3.1  
Termine und Fristen sind Vertagsfristen.

4
Vertragsstrafe
4.1  Der AG ist berechtigt, für jeden Fall der vom AN verschuldeten Überschreitung eines einzelnen Termins (einer einzelnen Frist) als Vertragsstrafe 0,2% der Bruttorechnungssumme je Werktag der Überschreitungszeit geltend zu machen.

4.2  Die Vertragsstrafe fällt nicht an, wenn der in Ziff. 3.1 genannte Endtermin gehalten wird, es sei denn, die Vertragspartner treffen in Ziff. 10 eine hiervon abweichende Vereinbarung.

4.3  Die nach Ziff. 4.1 anfallende Vertragsstrafe wird der Höhe nach unabhängig von der Dauer der Fristüberschreitung derart beschränkt, daß sie 10% der nach der Schlußrechnung maßgeblichen Brutto-Vergütungssumme nicht überschreitet. Diese Beschränkung gilt auch bei einem Zusammentreffen verschiedener verschuldeter Fristüberschreitungen. Im übrigen ist der AN berechtigt, den Einwand der Mitverursachung bzw. Des Mitverschuldens zu erheben.

4.4  Die Vertragsstrafe kann noch bei der Schlußzahlung vorbehalten und von der sich aus der Schlußrechnung ergebenden offenen Werklohnforderung des AN in Abzug gebracht werden.


5
Zahlungen
5.1  Der AN erhält Abschlagszahlungen entsprechend dem Bruttowert der jeweils durch prüfbare Rechnung nachgewiesenen vertraglichen Leistungen abzüglich eines 10%igen Einbehalts. Die Kürzung um diesen Eigeneinbehalt ist so lange berechtigt, bis der nach Ziff. 6 vereinbarte Sicherheitseinbehalt erreicht ist, dessen Sicherstellung der Einbehalt dient. Bei Gestellung der Bürgschaft nach Ziff. 6.3 bzw. 6.4 entfällt die Kürzungsmöglichkeit.

5.2  Eine Abschlagsrechnung kann jeweils bei Erbringung von 20% des Auftragswertes gestellt werden.

5.3  Die Schlußrechnung ist nach Abnahme in vom AG prüfbarer Form innerhalb von  FORMULARDROPDOWN 
 Wochen3)

nach Fertigstellung dem AG zweifach vorzulegen.

5.4  Die Zahlungen sind auf eines der in der Rechnung angegebenen Konten des AN oder per Scheck zu erbringen.


6
Sicherheitsleistungen
6.1  Erfüllungssicherheit


Der AG darf als Sicherheit für die vertragsmäßige Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme



 FORMULARKONTROLLFELD 

5  % der Bruttoauftragssumme4)









 FORMULARKONTROLLFELD 

10 % der Bruttoautragssumme4)








(einschließlich erteilter Nachtragsaufträge) einbehalten. Fehlt eine besondere Festlegung durch 
Ankreuzen, 
bestimmt sich die Höhe des Einbehalts nach der ersten Alternative (5 % der Bruttoauftragssumme 
einschließlich erteilter Nachtragsaufträge).

6.2  Gewährleistungssicherheit








         


Der Auftraggeber darf als Sicherheit für vertragsgemäße Erfüllung der Gewährleistungsansprüche auf die Dauer 

von zwei Jahren, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung,






 FORMULARKONTROLLFELD 

3 % der Bruttoabrechnungssumme5)








 FORMULARKONTROLLFELD 

5 % der Bruttoabrechnungssumme5)








 FORMULARKONTROLLFELD 

       % der Bruttoabrechnungssumme5)



einbehalten. Fehlt eine besondere Festlegung durch Ankreuzen, bestimmt sich die Höhe des Einbehalts nach der 
ersten Alternative (3 % der Bruttoabrechnungssumme).

6.3  Der Erfüllungseinbehalt nach Ziff. 6.1 darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden, in der dieses/dieser sich verpflichtet, auf erste schriftliche Anforderung zu zahlen, und in der dieses/dieser auf sämtliche Einreden sowie auf das Recht der Hinterlegung verzichtet.

6.4  Der Gewährleistungseinbehalt nach Ziff. 6.2 darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen, selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden.

6.5  Für die Verpflichtung zur Einzahlung des Einbehalts gem Ziff. 6.1 und 6.2 auf ein Sperrkonto gilt § 17 Nr. 6. VOB/B. Etwaige Zinsen stehen dem Auftragnehmer zu (§ 17 Nr. 5. VOB/B).

7
Gewährleistung
7.1  Die Gewährleistung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Die Verjährungsfrist für die Gewährleistung beträgt zwei Jahre, beginnend mit der Abnahme, wenn die Vertragspartner nicht in Ziff. 10 des Vertrages eine hiervon abweichende Vereinbarung getroffen haben.

7.2  Für maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen oder Teile davon beträgt die Verjährungsfrist für die Gewährleistungsansprüche ein Jahr, da die Vertragspartner einen Wartungsvertrag nicht abgeschlossen haben und die Wartung Einfluß auf die Sicherheit und Funktionstauglichkeit hat6)
7.3  Für maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen oder Teile davon beträgt die Verjährungsfrist für die Gewährleistungsansprüche ein Jahr, da die Vertragspartner einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben und die Wartung Einfluß auf die Sicherheit und Funktionstauglichkeit hat6)
7.4  Bei Abschluß eines Wartungsvertrages bezüglich maschineller und elektrotechnischer/elektronischer Anlagen oder Teile davon im Zusammenhang mit der Vergabe der maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen betreffenden Bauleistung bestimmt sich die Dauer der Verjährungsfrist nach Ziff. 7.3.6) 

8
Baustrom, Bauwasser, sonstige Gemeinschaftskosten, Baureinigunng7) 

8.1   FORMULARKONTROLLFELD 

Die Anschlußanlagen für Wasser und Energie (wie im LV beschrieben) werden bauseits gestellt. Von den 
Kosten hierfür, für sonstige vom AN benutzte Gemeinschaftseinrichtungen (z.B.: Container) und die 
Verbrauchskosten trägt der AN DM       /
       %7) seiner 
Schlußrechnungssumme.


 FORMULARKONTROLLFELD 

Dem AN verbleibt die Möglichkeit zur Abrechnung nach tatsächlich entstandenem Aufwand; die hierfür 

notwendigen Meß- und Zähleinrichtungen hat der AN zu stellen und diese wie den Verbrauch zu 


dokumentieren.


 FORMULARKONTROLLFELD 

Die Anschlußanlagen für Wasser und Energie erstellt der Rohbauunternehmer und hält diese während der 

gesamten Bauzeit vor. 


Für die vom AG zu besorgende Umlegung auf die Baubeteiligten gelten die in  Ziff. 8.1 genannten Grundsätze (Ziff. 8.1 deshalb ausfüllen!).

8.2  Dem AN obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (neueste Fassung) und der einschlägigen gewerkspezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für die Bauleistungen (ATV = VOB/C).


Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen samt Kündigungsandrohung gesetzten Frist nicht nach, ist der AG zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des AN berechtigt. 


Dabei kann der 
AG DM       /.     .%7) der Bruttoschlußrechnungssumme des AN oder die tatsächlich entstandenen Aufwendungen zugrunde legen. Dem AN bleibt die Möglichkeit, einen geringeren Aufwand nachzuweisen.

9
Der AN gewährt dem AG ein Skonto von 2% auf Abschlags-, Teilschluß- oder Schlußrechnung unter 
folgenden Voraussetzungen
9.1  Bei Zahlung jeder Rechnung innerhalb von 10 Werktagen nach Rechnungseingang, wobei die Gutschrift auf dem Konto des AN oder der Scheckeingang entscheidet.

9.2  Die Skontierungsberechtigung jeder einzelnen Rechnung ist je für sich und unabhängig von der Abwicklung anderer Rechnungen (einschließlich Schlußrechnung) zu beurteilen.

10
Sonstige Vereinbarungen

- / -

1) Die Ausfüllung hat scharf zwischen 2.1 und 2.2 zu trennen, nur 2.1 oder 2.2 ausfüllen

2) Umsatzsteuer in Höhe des am Tage der Entstehung der Umsatzsteuerschuld geltenden Steuersatzes.

3) Bitt ausfüllen, wenn anderweitige Festlegungsbedarf. Beachte die Regelung in §14 Nr. 3 VOB/B

4) Achtung auf den Ausfüllbedarf. Beachte für die Ausfüllung folgendes: Die VOB/A sieht in § 14 Nr. 2 vor, daß die Erfüllungssicherheit 5% der Auftragssumme nicht überschreitet. Das Vergabehandbuch (VHB) vermerkt in den Richtlinien zu §14 VOB/A, daß eine Sicherung von 10% der Auftragssumme nur bei einem ungewöhnlichen Risiko für den Auftraggeber zulässig sei. Eine 10% übersteigende Sicherheit ist AGB-widrig und VOB-widrig und deshalb sehr gefährlich.

5) Achtung auf den Ausfüllbedarf. Beachte für die Ausfüllung folgendes: Die VOB/A sieht in §14 Nr.2 bezüglich der Gewährleistungssicherheit vor, daß diese 3% der Abrechnungssumme nicht überschreiten soll. Das Vergabehandbuch (VHB) läßt in den Richtlinien zu §14 aber auch 5% zu, bezeichnet diesen Prozentsatz jedoch als Höchstsatz. Vorsicht: Auf keinen Fall darf die Sicherheit höher als 10% sein. Die Vereinbarung von 10% als Sicherheit setzt einen außerordentlich hohes, begründetes Sicherheitsinteresse des Auftraggebers voraus. Hierzu bedarf es Ausführungen in Ziff. 10 des Vertrages. Im allgemeinen sollte der Sicherungseinbehalt 3% nicht übersteigen. Im allgemeinen sollten bereits 5% als zu begründender Höchstsatz angesehen werden.

6) Die Notwendigkeit eines Wartungsvertrages zur Erstreckung der Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche auf 2 Jahre folgt aus der Neufassung des §13 Nr. 4 VOB/B (Fassung 1996). Hat die Wartung Einfluß auf die Sicherheit und die Funktion, verkürzt sich die Verjährungsfrist auf ein Jahr, wenn es an einem Wartungsvertrag mit dem Unternehmer fehlt, der mit der maschinellen oder elektrotechnischen/elektronischen Anlagenleistung beauftragt worden ist. 

7) Bitte das Gewollte ausfüllen/kenntlich machen. Beachte für die Ziff. 7, daß eine angemessene Pauschalierung in Ausrichtung am üblichen Aufwand gefunden wird. 


Ort, Datum







Ort, Datum



Auftraggeber







Auftragnehmer

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN ZUM BAUVERTRAG (BVB)
1
Pflichten des Auftragnehmers (AN)

1.1  Der AN hat die rechtlichen Bestimmungen, z.B. öffentlich-rechtliche Vorschriften, Gesetze, Erlasse, Verordnungen oder verbindliche Richtlinien u.a., zu beachten. Der AN ist verpflichtet, die ihm übertragenen Leistungen nach den im LV enthaltenen technischen Spezifikationen zu erbringen. Sollten solche fehlen, sind die sich aus § 9 Nr. 4 (VOB/A, Fassung 1992) ergebenden technischen Spezifikationen, sonst einschlägige Regelwerke und Vorschriften maßgeblich, sofern diese den - vorrangigen - allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Hierdurch werden bei Fehlen entgegenstehender Vereinbarungen die Anforderungen an die Güte der geforderten Leistung und die Grenzen für die Gewährleistungspflicht bestimmt.

1.2  Der AN ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereiches abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht).


Der AN stellt den AG im Innenverhältnis von sämtlichen Schadenersatzansprüchen aus Verkehrsversicherungs-
pflichtverletzung frei, insbesondere bei etwaigen von ihm verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -
grundstücken.

2
Pflichten des Auftraggebers (AG)

Der AG ist verpflichtet, den AN bei der Durchführung der vertraglichen Leistungen zu unterstützen. Der AG hat dem AN die für die Ausführung notwendigen Unterlagen unentgeltlich und rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu übergeben. Im übrigen treffen den AG die sich aus der VOB/B ergebenden Pflichten. 


3
Angebot
3.1  Die Angebotspreise (beim Einheitspreisvertrag nur der jeweilige Einheitspreis) sind Festpreise und bleiben bis zur Fertigstellung des Werks unverändert. Das gilt sowohl für Materialpreise als auch für Löhne. Preisänderungsmög-lichkeiten nach § 12 Nr. 3 VOB/B und sonstigen VOB/B-Bestimmungen wie auch nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen bleiben erhalten.

3.2  Für zusätzliche, im Vertrag nicht vorgesehene, aber vom AG geforderte Leistungen sind dem AG über die Anforderungen aus § 2 Nr. 6 VOB/B hinaus schriftlich Nachtragsangebote zu unterbreiten. Die Leistungen sollen aus Beweisgründen erst nach schriftlicher Auftragserteilung ausgeführt werden, außer die Leistung war für die Erfüllung des Vertrages notwendig und eine Entscheidung des AG konnte nicht mehr herbeigeführt werden. Die Vergütung erfolgt im Fall schriftlicher Auftragserteilung nach den vereinbarten Preisen; ansonsten sind die Ansätze des dem Vertrag zugrunde liegenden Leistungsverzeichnisse maßgeblich. Sind sie dort nicht enthalten, gelten die ortsüblichen Preise.

4
Beauftragung Dritter

Zur Weitergabe von Leistungen ist der AN nur mit Zustimmung des AG berechtigt.

5
Abnahme

5.1  Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von 12 Werktagen nach Fertigstellung durch den AN durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt.

5.2  Wenn sich die Vertragspartner über den Abnahmetemin nicht einigen, wird dieser vom AG unter Beachtung einer ausreichenden und § 12 Nr. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der AN hierzu geladen.

5.3  Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des AN durchgeführt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der AG mit genügender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem AN dann alsbald mitzuteilen.

5.4  Die Abnahme kann wegen nicht vollständig erbrachter Leistung oder wesentlicher Mängel verweigert werden.

5.5  Wird innerhalb der 12 Werktage nach der Fertigstellungsmitteilung gemäß Ziffer 5.1 keine Abnahme verlangt, regeln sich die Rechtsfolgen nach § 12 Nr. 5 VOB/B (Abnahmefiktionen).

Wird die Abnahme gemäß Ziffer 5.4 verweigert, so hat der AN dem AG nach Leistungserbringung oder Mängelbeseitigung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen. Im übrigen gelten die Regeln nach Ziff. 5.1ff.

6
Gemeinsames Aufmaß
6.1  Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage für die Abrechnung.

6.2  Für Leistungen, die bei Weiterführung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der AN rechtzeitig gemeinsame Feststellung zu beantragen.

6.3  Der AG wird im Rahmen der Aufmaßnahme von seinem bauleitenden Architekten vertreten, weswegen das Aufmaßverlangen an den Architekten zu richten und mit ihm der Termin zu vereinbaren ist.

7
Vertragsergänzungen und -änderungen

Vertragsergänzungen, Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen aus Beweisgründen der Schriftform.

8
Sonstige Bestimmungen


Falls Bestimmungen des Bauvertrages oder der BVB unwirksam oder nichtig sind, wird davon die Gültigkeit der 
anderen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen soll gelten, was dem 
gewollten Zweck in gesetzlich erlaubtem Sinn am nächsten kommt.


 
BVB

Ort, Datum





Auftragnehmer

 
anerkannt




